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Kinderbetreuungsjahr 2025/26 
 
 
 
Das neue Kinderbetreuungsjahr 2025/26 wird mit 02.05.2025 in der KIBET online gestellt. 
 
1. Die Übermittlung von Anzeigen und Ansuchen an die Behörde hat ehestmöglich zu erfolgen, um 

eine zeitgerechte Erledigung seitens der Behörde zu gewährleisten. 
 

2. Die Übermittlung der meldepflichtigen Daten an die Behörde hat, durch die vom Erhalter 
ermächtigte anwendungsverantwortliche Person, bis spätestens 25.09.2025 zu erfolgen. 

 
Mindestöffnungstage: Im Kinderbetreuungsjahr 2025/26 muss jede Einrichtung an mindestens 188 
Tagen geöffnet haben. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Allgemeine Information 
 
Die Kinderbetreuungsanwendung KIBET sieht eine regelmäßige Wartung der meldepflichtigen Daten 
vor, da diese Daten die Grundlage für die Berechnung von Förderungen und die Kontrolle gesetzlicher 
Bestimmungen darstellen. Falsche Angaben haben Auswirkungen auf die Berechnung der 
Personalkostenförderung.  
Die Daten sind zumindest 3x jährlich – vor jeder Teilzahlung der Personalkostenförderung (15.10. / 
31.01. / 31.08.) – in KIBET zu kontrollieren, gegebenenfalls zu korrigieren und an die Behörde zu 
übermitteln. 
 

 

Hilfe bei den Eingaben erforderlich? 
 
- Eine Hilfestellung zur Befüllung der KIBET-Daten finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.kibet.at/anleitungen/ersteingabe  
- Das KIBET-Service-Team bietet derzeit Schulungen für die Eingabe von Anzeigen und Ansuchen 

an, weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.kibet.at/schulungen  
 
Das KIBET-Service-Team steht Ihnen gerne unterstützend zur Verfügung: 
 
E-Mail:  kibet-service@tibs.at  
Website: www.kibet.at  
Telefon: +43 660 885 1120 
 
SUPPORTZEITEN:  Montag – Donnerstag  07:30 – 15:00 Uhr 
   Freitag   07:30 – 12:30 Uhr 
_________________________________________________________________________________ 
 

Fragen zum TKKG? 
 
Bei Fragen betreffend das Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz (TKKG) wenden Sie 
sich bitte an die zuständige Fachinspektorin für Elementarbildung. 
 
AnsprechpartnerInnen: https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/ansprechpartnerinnen/ 
E-Mail:   elementar.bildung@tirol.gv.at 
 
TELEFONISCHE AMTSSTUNDEN: Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 
     Montag   14:30 – 16:30 Uhr 
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